
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 1997/06/05 1-
0328/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1997

Rechtssatz

Der Beschuldigte hat in der Pizzeria Arlecchino mit dem Wirt lautstark diskutiert. Daß dieser damit aber ein besonders

rücksichtsloses Verhalten an den Tag gelegt hätte, läßt sich aus diesem Verhalten nicht ableiten. Der Tatbestand des

§81 Abs1 SPG ist damit nicht erfüllt, weshalb schon aus diesem Grund - ohne daß noch zusätzlich auf die geforderte

"Ö;entlichkeit" im Sinne der vorgenannten Bestimmung einzugehen war - die Strafbarkeit zu verneinen war. Das dem

Beschuldigten weiters vorgeworfene Verhalten käme allenfalls als Verwirklichung des Tatbestandes nach §82 Abs1 SPG

in Betracht: Der Beschuldigte hat sich nämlich auf dem Gendarmerieposten trotz vorausgegangener Abmahnung

gegenüber einem Gendarmeriebeamten aggressiv verhalten und dadurch möglicherweise eine Amtshandlung

behindert. Ein solches Verhalten kann aber nicht dem §81 Abs1 SPG unterstellt werden.

Schlagworte

rücksichtsloses Verhalten

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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